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  V 6/2007 

V o r l a g e  
 

 
 
Beratungsfolge: 
 
Beratendes/r Gremium / Ausschuss Zuständigkeit 
 Innenstadtausschuss zB 
 
 
 
 

Betreff: 
 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007; 
 
 
Sachdarstellung: 

Gem. § 84 NGO wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 vorgelegt. 
 
 Beschlussvorschlag: 

Der Innenstadtausschuss stimmt dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 - soweit seine 

Zuständigkeit gegeben ist - in der  beratenen Fassung zu. 
 
  
 
 
 
 
 
(Eisermann) 


